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Thesen zur Zukunft des 
Wissensmanagement

1. Die Bedeutung des 
Wissensmanagements 
wird noch weiter zu-
nehmen

Schon heute sind Infor-
mationen und Wissen die zentralen Werttreiber 
in Unternehmen. Wissenserzeugung und das 
Management des vorhandenen Wissens wer-
den in den nächsten Jahren noch einmal er-
heblich an Bedeutung gewinnen. Wahrschein-
lich wird dieser Aspekt der entscheidende 
Wettbewerbsfaktor werden.

2. Die Grenzen der Transparenz werden 
sich noch weiter dramatisch nach Außen 
verschieben

Thesen zur Zukunft des Wissensmanagements

Liebe  
Leserinnen 
und Leser,

herzlich willkom-
men zum Online-
Newsletter „DFI- 
Franchiseblick“.

Auch heute möchten wir Sie wieder über aktu-
elle und praxisbezogene Themen der Branche 
informieren. Mit uns sind Sie jeder Zeit auf dem 
neuesten Stand.

In Unternehmen setzt sich das Wissensmanag-
ment immer mehr durch und wird in den näch-
sten Jahren noch an Bedeutung gewinnen. 
Wie sich die Wissensmanagementsysteme 
zukünftig entwickeln werden und welchen Ein-
fluss sie auf Unternehmen haben werden, pro-
gnostiziert für Sie Frank Roebers.

Beim Abschluss von Franchise-Verträgen ist 
die Vorvertragliche Aufklärung ein wichtiger 
Bestandteil. Doch sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich besteht hierfür keine geson-
derte gesetzliche Grundlage. Für Franchise-
Systeme, die in beiden Ländern tätig sind, ist 
dies von besonderer Bedeutung. Mehr über die 
jeweiligen Rechte und Pflichten des Franchise-
Gebers und –Nehmers hinsichtlich der vorver-
traglichen Aufklärung erfahren Sie von RA Prof. 
Dr. Eckhard Flohr.

Menschen reagieren automatisch auf be-
stimmte psychologische Auslösemerkmale. 
Diese wiederum führen dazu, dass wir anfällig 
für bewusst ungewollte Entscheidungen wer-
den. Welche Auslösemerkmale es gibt und 
welches Verhalten sie erzeugen, erklärt Ihnen 
Dr. M.-Oliver Zomer.

Wir freuen uns, Sie auch weiterhin über inte-
ressante Neuigkeiten und Veranstaltungen 
rund um das Thema Franchising informieren 
zu können.

Wir wünschen Ihnen nutzbringende Lektüre!

Ihre Anett Schmidt

www.franchise-institut.de

Es ist bereits heute klar zu erkennen, dass das 
Teilen von Informationen mit möglichst vielen 
Menschen außerordentliche Vorteile bietet. 
Während für viele Unternehmen noch undurch-
lässige Barrieren innerhalb der einzelnen Abtei-
lungen bestehen, sind für andere Unternehmen 
diese Barrieren längst beseitigt.Dies wird aber 
nur der erste Schritt sein. Es wird eine immer 
weitere Öffnung nach Außen geben.

Der Grund dafür ist offensichtlich: Transparenz 
schadet nicht, sie nützt massiv. Je mehr Infor-
mationen ein Unternehmen nach draußen gibt, 
desto mehr Rückmeldungen und sogar Mitar-
beit an der Wissenserzeugung bekommt es.

Vieles, was heute noch als Betriebsgeheim-
nis gilt, wird künftig, wie selbstverständlich 
mit der breiten Öffentlichkeit geteilt. Das kann 
sogar soweit gehen, dass Meetings und Ent-
scheidungsprozesse öffentlich unter Einladung 
wesentlicher Zielgruppen (Partner, Lieferanten, 
Kunden, Forschung und Lehre stattfinden. 
Die technischen Voraussetzungen dafür gibt 
es längst (Interwise, Second Life, WebCast, 
ScreenCast).

Frank Roebers,
SYNAXON AG



http://www.franchise-institut.de
http://www.synaxon.de/index.php?aid=48


3. Wissensmanagementssysteme ohne Hürden 
zur sofortigen Änderung (z.B. Wikis) werden hi-
erarchische Systeme um Längen schlagen

Die Selbstregulierungsmechanismen von Web-
Communities sind auch in Unternehmen ohne 
weiteres nutzbar. Man gewinnt dadurch so viel 
Motivation, Qualität und Geschwindigkeit, dass 
sich diese Wiki-Methode immer weiter verbrei-
ten wird. Führungskräfte gewinnen hierdurch 
eine Menge Zeit, um sich auf wesentliche Füh-
rungsaufgaben konzentrieren zu können.

Was Open Source Softwareprojekte und Wi-
kipedia vorgemacht haben, wird schon bald 
Realität bei vielen Unternehmen werden. Mit-
arbeiter, die ohne komplizierte Freigabeverfah-
ren mitarbeiten können, nutzen diese Möglich-
keiten auch sehr verantwortungsbewusst.

4. Nutzer-Profile werden im Wissensma-
nagement eine zentrale Rolle einnehmen

Wikis haben heute gegenüber Social Webs, 
wie MySpace, youtube, StudiVZ und XING und 
den meisten OnLine Spielen, wie Battlefield 
und WoW einen entscheidenden Nachteil: Die 
Profilfunktionen sind zu schwach ausgeprägt. 
Dies wird sich schon sehr bald ändern. Die 
Funktionen des Social Webs werden Einzug in 
das Wissensmanagement halten.

> Die wesentlichen neuen Funktionen in Wikis 
werden sein:

Freundenetzwerke•	
Tagging (Eigen- und Fremdtagging) für die  •	

	 Kennzeichnung eigener Fähigkeiten
Bewertungssysteme parallel zu eBay•	
Tracking von Beiträgen der Nutzer•	

Es ist heute schon absehbar, dass künftig 
Nutzerprofile eine der wichtigsten Währungen 
im Netz und somit im Wissensmanagement 
werden. Man kann davon ausgehen, dass es 
künftig möglich sein wird, Profilinhalte aus 
unterschiedlichen Plattformen zu einem Meta-
Profil zusammenzuführen. Die Übertragung 
und Sichtbarmachung von Leistungen und 
Erfolgen von einer zur anderen Plattform wird 
dann möglich sein.

Ein Kunde wird dann möglicherweise bei amazon 
sein eBay-Berwertungen angezeigt bekommen.

Es ist heute offensichtlich, welche ungeheure 
Motivationswirkung von Profilen und mögli-
cherweise damit verbundenen Plattformkarri-
eren ausgeht. Die Plattformen mit den besten 
Profilfunktionen haben heute die höchsten Mit-
arbeitszeiten.

Nutzerprofile ermöglichen in einem außeror-
dentlichen Maße die Zusammenarbeit mit völ-
lig Unbekannten. Aufgrund der Bewertungen 
anderer Nutzer kann man sich ein Bild davon 
machen, wie kompetent oder vertrauenswür-
dig ein anderer Nutzer ist.

5. Das Anbieten von Orientierung in den 
Wissensmanagementssystemen wird eine 
weitere zentrale Aufgabe von Unternehmen

Je besser Wissensmanagementssysteme 
funktionieren, desto schneller werden immer 
mehr Informationen erzeugt. Damit wird künftig 
die Möglichkeit der schnellen Informationsbe-
schaffung und Orientierung eine weitere wich-
tige Rolle einnehmen. Anderenfalls werden die 
passiven Nutzer (die Informationssuchenden) 
massiv überfordert.

Algorithmische und nutzererstellte Elemente in 
Wissensmanagementssystemen werden eine 
unschlagbare Einheit darstellen

Google hat den Durchbruch und seine mono-
polartige Stellung seinen Suchalgorithmen zu 
verdanken. Durch Google hat die Informati-
onsbeschaffung eine neue Qualität im Internet 
bekommen. Aber: Je länger man Google nutzt, 
desto offensichtlicher wird die Schwäche der 
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reinen algorithmischen Lösung. Man muss 
schon ziemlich genau wissen, was man sucht. 
Anderenfalls wird man irgendwann frustriert 
aufgeben.

Bis Algorithmen semantische Suchen anbieten 
können, könnte eine Mischform zwischen Algo-
rithmen und nutzergesteuerten Suchverfahren 
das Optimum darstellen. Der Suchende stellt 
seine Frage ganz einfach in die Plattform und 
Experten übernehmen die Suche und Orien-
tierung. Wenn man dies durch Algorithmen so 
unterstützt, dass einmal gegebene Antworten 
mehrfach verwendet werden können, wird die 
Motivation der Experten noch einmal steigen. 
Man kann auch ziemlich sicher davon ausge-
hen, dass eine Vergütung dieser Expertenlei-
stung künftig ein Standardelement sein wird.

6. Die Einbindung externer Partner und von 
Kunden in die Wissensmanagementsysteme 
wird sich stark ausweiten

Genauso wie sich die Grenzen der Transparenz 
nach außen verschieben werden, werden sich 
die Grenzen der Zusammenarbeit bei der Wis-
senserzeugung noch einmal deutlich verschie-
ben. Zunächst wird sich durch die modernen 
Wissensmanagementssysteme die Matrixfä-
higkeit von Unternehmen erheblich verbessern. 
Durch die Öffnung in Richtung der externen 
Geschäftspartner werden weitere erhebliche 
Effektivitätsgewinne entstehen. Das vorläufige 
Ende der Ausweitung wird die Einbeziehung 
der Kunden in den Wissenserzeugungsprozess 
sein. Unternehmen werden ihre Kunden auf 
Augenhöhe als Mitproduzenten wahrnehmen. 
Das bedeutet aber auch das Ende des Werbe-
gesülzes der Unternehmen. Wer nicht lernt, mit 
seinen Kunden wie mit normalen Menschen zu 
reden, wird sie als Partner nicht gewinnen kön-
nen. Außerdem bedeutet dies auch, dass die 
Unternehmen einen gehörigen Teil der Kontrol-
le über die Kommunikation verlieren werden.



>
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Franchise-Recht: Vorvertragliche Aufklärung in Deutschland 
und Österreich beim Abschluss von Franchise-Verträgen

Es liegt nahe, dass sich 
F ranch i se -Sys teme 
im deutschsprachigen 
Raum entwickeln. Bei 
einer grenzüberschrei-
tenden Expansion gibt 
es vor allem neben 
den unterschiedlichen 
örtlichen Marktgege-

benheiten die gesetzlichen Unterschiede 
zu beachten. Dabei kommt gerade der vor-
vertraglichen Aufklärung grundsätzliche Be-
deutung zu: und zwar deren Umfang und 
Grenzen sowie Konsequenzen einer unzu-
reichenden oder unzutreffenden (unrich-
tigen) vorvertraglichen Aufklärung.

Besondere Bedeutung hat dies für in 
Deutschland und Österreich tätige Franchise-
Systeme.

In beiden Ländern besteht keine gesonderte 
gesetzliche Grundlage für diese vorvertrag-
liche Aufklärung vor dem Abschluss eines 
Franchise-Vertrages. Man orientiert sich an 
der jeweiligen Rechtsprechung und Litera-
tur bzw. am Grundsatz des „Verschuldens 
beim Vertragsabschluss“ oder auch „culpa 
in contrahendo“ genannt. Grundgedanke 
der vorvertraglichen Aufklärung ist primär, 
zu verhindern, dass die Vertragsparteien 
aufgrund von unrichtigen oder nicht voll-
ständigen Angaben einen Franchise-Vertrag 
abschließen, den diese bei Kenntnis der 
tatsächlichen Sachlage nicht unterzeichnet 
hätten. Dies gilt sowohl für den Franchise-
Geber als auch für den Franchise-Nehmer. 
Keinesfalls trifft die vorvertragliche Aufklä-
rung nur den Franchise-Geber – darf also 
nicht als eine „Einbahnstraße“ verstanden 
werden.

Deutschland
In Deutschland ist der Grundsatz der culpa 
in contrahendo in den §§ 280 I, 311 II und 
III i.V.m. § 242 BGB geregelt. Maßgeblich 
für Franchise-Verträge sind die Entschei-
dungen des OLG München vom 16. Sep-
tember 1993 (NJW 1994, 667), vom 24. April 
2001 (BB 2001, 1759 – Aufina) und vom 01. 
August 2002 (BB 2003, 343 – personal to-
tal). Dabei wurde zur vorvertraglichen Auf-
klärung des Franchise-Gebers festgestellt, 
dass dieser den Franchise-Nehmer „rich-
tig und vollständig über die Rentabilität 

des Systems“ unterrichten, d.h. aufklären 
muss. Darüber hinaus kann der Franchise-
Geber, der im Falle einer vorvertraglichen 
Aufklärungspflichtverletzung schadener-
satzpflichtig ist, dem Franchise-Nehmer 
nicht entgegenhalten, dass dieser dem 
Franchise-Geber leichtfertig vertraut hat. 

Der Umfang der Aufklärungspflicht erstreckt 
sich auf alle Punkte, von denen der Fran-
chise-Geber – auch ungefragt – annehmen 
muss, dass diese für die Entscheidungs-
findung des Franchise-Nehmers von Be-
deutung sind. Dabei kann die Aufklärung je 
nach Geschäftserfahrung des Interessenten 
unterschiedlich ausfallen. Die Grenze der 
Aufklärung liegt jedenfalls darin, dass der 
Franchise-Geber durch die vorvertragliche 
Aufklärung keine Rentabilitätsgarantie für 
das Franchise-Outlet des Franchise-Neh-
mers übernimmt.

Für den Fall, dass der Franchise-Nehmer 
nach Vertragsabschluss eine mangelhafte 
vorvertragliche Aufklärung geltend macht, 
kann der Franchise-Geber schadenersatz-
pflichtig werden, wobei der Franchise-
Nehmer gem. § 249 BGB so gestellt wer-
den müsste, wie er ohne das schädigende 
Verhalten des Franchise-Gebers gestanden 
hätte – dazu gehört auch ein Freistellungs-
anspruch für ein etwaiges vom Franchise-
Nehmer aufgenommenes Darlehen, z.B. zur 
Finanzierung der Einrichtung des Ladenlo-
kals oder der Warenerstausstattung.

Österreich
In Bezug auf die vorvertragliche Aufklärung 
bei Franchise-Verträgen hat der OGH be-
reits mit Urteil vom 19. Januar 1989 (WBl 
1989, 131) festgestellt, dass eine vorver-
tragliche Aufklärungspflicht besteht, welche 
sich aus dem vorvertraglichen Schuldver-
hältnis als allgemeine Aufklärungs- und In-
formationspflicht ergibt. Eine Schadener-
satzpflicht kommt solange nicht in Betracht, 
als Umsatzprognosen als unverbindlich 
angegeben werden. Der Franchisegeber 
haftet darüber hinaus für eine ausdrücklich 
als unübersehbare Umsatzprognose, die 
sich später als falsch erweist, nur bei krass-
grober Fahrlässigkeit. Eine vorvertragliche 
Pflicht des Franchise-Gebers zu „entspre-
chenden Marktstudien“ vor der Nennung 
von Umsatzziffern, kann nach Ansicht des 

OGH ebenso nicht abgeleitet werden. Auch 
in Österreich ist der verursachte Schaden 
oder der Vertrauensschaden zu ersetzen.

Checklist
Hinsichtlich der Mindestangaben bei der 
vorvertraglichen Aufklärung gibt es in 
Deutschland und in Österreich zwar unter-
schiedliche Ansichten, jedoch sind folgende 
Informationen in beiden Ländern auf jeden 
Fall zwingend:

Darstellung des Franchisekonzepts  •	
	 einschließlich Pilotbetrieb / Anzahl 	
	 Franchise-Nehmer

Bekanntgabe der Entscheidungsträger 	•	
	 und Leistungen der Systemzentrale

Bestehende Franchise-Gremien  •	
	 (ERFA-Tagung, Beiräte)

Investitionen des Franchise-Nehmers•	
Rentabilitäts-/Musterrechnungen•	
Franchise-Vertrag•	
Franchise-Handbuch•	

Der Franchise-Nehmer muss also durch 
die vorvertragliche Aufklärung in die Lage 
versetzt werden, sich über das Franchise-
System einen umfassenden Eindruck ver-
schaffen zu können, um den Abschluss des 
Franchise-Vertrages und die damit zusam-
menhängenden Investitionen und das mit 
dem Abschluss des Franchise-Vertrages 
notwendigerweise verbundene unterneh-
merische Risiko abschließend beurteilen 
zu können. Da der Franchise-Geber für 
die vorvertragliche Aufklärung im Streitfall 
darlegungs- und beweispflichtig ist, emp-
fiehlt sich, eine spezielle, für das jeweilige 
Franchise-System entwickelte Checklist zu 
erstellen, welche die einzelnen Punkte, die 
im Rahmen der vorvertraglichen Aufklärung 
zu erörtern sind, auflistet. Dies sollte vom 
Franchise-Nehmer nach erfolgter vorver-
traglicher Aufklärung, aber vor Abschluss 
des Franchise-Vertrages, unterzeichnet 
werden.

Franchise-Nehmer
Die oben dargestellten Grundsätze gelten 
auch für den Franchise-Nehmer. Auch die-
sen trifft ebenso eine entsprechende Aufklä-
rungspflicht gegenüber dem Franchise-Ge-
ber. Auch dieser muss den Franchise-Geber 
über seine finanzielle sowie persönliche Si-

RA Prof. Dr. E. Flohr
Düsseldorf/Kitzbühl



http://www.tigges-info.de/index.php?id=52
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Veranstaltungsüberblick
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch unter 0911-32003-0 
und besuchen Sie uns im Internet unter www.franchise-institut.de!

Vertragsabschluss. Der vorvertraglichen 
Aufklärung ist große Beachtung zu schen-
ken. Eine ungenügende vorvertragliche Auf-
klärung kann nämlich dazu führen, dass der 
Verletzer der Aufklärungspflicht erheblichen 
Schadenersatzansprüchen gegenübersteht, 
welche dem anderen Vertragsteil entstan-
den sind. Eine entsprechende vollständige 
Aufklärung und deren Dokumentation kann 
hier beiden Seiten die notwendige Gewiss-

heit geben, schafft Vertrauen und beseitigt 
die immer wieder gerügte Informationsa-
symmetrie zwischen Franchise-Geber und 
Franchise-Nehmer.

 Rechtsanwalt Prof. Dr. E. Flohr ist 
Rechtsreferent bei dem Seminar „Optimale 
Franchise-Verträge“ am 24. November in 
Köln sowie bei der „40. Schule des Franchi-
sing“ vom 10. - 13. Dezember in München.

Veranstaltungsthema	D atum	O rt	L ink
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Optimale Franchise-Verträge: Rechtsrahmen und Gestaltung	 24. November 2007	 Köln	 

40. Schule des Franchising	 10.-13. Dezember 2007	 München	 

Gehirngerechtes Marketing, Trainer: Dr. M.-Oliver Zomer	 18. - 19. Februar 2008	 Frankfurt/ Main	 

tuation und seine Befähigungen vollständig 
und wahrheitsgemäß aufklären; insbeson-
dere zutreffend sein Eigenkapital und son-
stige Sicherheiten für Fremdfinanzierungen 
angeben.

Fazit: Die vorvertragliche Aufklärung ist so-
mit für beide Seiten, auch nicht nur während 
der Phase vor Vertragsabschluss wichtig, 
sondern hat auch Auswirkungen lange nach 

Die Psychologie des Überzeugens

Unser Gehirn hat eine  
praktische und nachvoll-
ziehbare Angewohnheit.  
Es mag Abkürzungen 
und Automatismen. Der 
Vorteil solcher automa-
tischer Reaktionen liegt 
in ihrer Effizienz und 
Ökonomie. Dadurch, 

dass ein Mensch automatisch auf ein so 
genanntes Auslösemerkmal reagiert, redu-
ziert sich der Aufwand an Zeit, Energie und 
mentaler Kapazität. Der Nachteil solchen 
Reagierens ist, dass der Mensch anfällig 
für bewusst ungewollte und „dumme“ Ent-
scheidungen wird. Indem der Mensch sein 
Verhalten von einem kleinen Teil der ver-
fügbaren Informationen abhängig macht, 
erhöht sich das Risiko einer Fehlentschei-
dung, insbesondere bei automatischen, ge-
dankenlosen Reaktionen.
In der Psychologie des Überzeugens wur-
den all jene Auslösemerkmale, die beim 
Menschen besonders wirkungsvoll sind, un-
tersucht. Im Folgenden haben wir für Sie die 
wichtigsten psychologischen Auslösemerk-
male für ein bestimmtes, beabsichtigtes  

Verhalten, die bei uns wirksam sind, zusam-
mengefasst:

Reziprozität: Menschen sind geneigt, sich •	
für das zu revanchieren, was sie von ande-
ren bekommen haben. Der Empfänger einer 
Sache ist gewissermaßen zur Gegenleistung 
verpflichtet.

Commitment und Konsistenz: Die meisten •	
Menschen haben das Bedürfnis in ihren Wor-
ten Überzeugungen und Handlungen kon-
sistent zu sein und zu scheinen. Menschen 
sind, haben Sie einmal ein Commitment 
abgegeben, eher bereit, Bitten oder Auffor-
derungen nach zu kommen, die mit diesem 
Commitment im Einklang stehen.

Soziale Bewährtheit: Um zu entscheiden, •	
was sie in einer gegebenen Situation glau-
ben oder tun sollen, schauen sich Menschen 
an, was andere Menschen in dieser Situation 
glauben oder tun.

Sympathie: Menschen haben eine höhere •	
Bereitschaft, sich von jemandem überzeugen 
zu lassen, den sie kennen und sympathisch 
finden. Hierbei spielen vor allem Ähnlichkeit, 
Lob und Anerkennung sowie Vertrautheit eine 
bedeutende Rolle.

Autorität: In unserer Gesellschaft gibt es •	
nach wie vor eine Tendenz zur Unterordnung 
unter legitime Autoritäten bis hin zur Reaktion 
auf bloße Symbole, hinter denen Autoritäten 
vermutet werden.

Knappheit: Menschen messen Gelegen-•	
heiten einen höheren Wert bei, die weniger 
erreichbar sind. „Mangelware ist Qualitätswa-
re“ ist dabei genau so wichtig wie der Verlust 
von Freiheit, den Menschen verspüren, wenn 
eine Sache zunehmend unerreichbar ist.

In Marketing und Werbung, im Verkauf, aber 
auch in der alltäglichen Kommunikation sto-
ßen wir ständig auf diese Phänomene. Sie 
hören sich einfach und logisch an, haben 
aber weit reichende Auswirkungen auf unser 
(unbewusstes) Verhalten. Die Auslösemerk-
male zu erkennen, bewahrt Sie vor manch 
einer Entscheidung, die Sie später bereuen. 
Der behutsame Einsatz dieses Wissens in 
der eigenen Kommunikation wiederum er-
höht die Wirksamkeit Ihrer Kommunikation. 

Dr. M.-Oliver Zomer
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